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RS OGH 1962/6/13 6Ob165/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1962

Norm

ABGB §523 A

JN §1

Krnt WWSLG §33

Krnt WWSLG §39

Krnt WWSLG §4

Rechtssatz

Für die Frage der Zulässigkeit des Rechtsweges muß neben dem Wortlaut des Klagebegehrens auch die Natur des

geltend gemachten Anspruches berücksichtigt werden, wobei die Entscheidung nicht davon abhängig ist, mit welchen

Einwendungen der Beklagte sich zur Wehr setzt. Behauptet der Kläger, eine bestimmte Wegservitut sein ihm

vertragsmäßig eingeräumt worden, gehört die Sache auf den Rechtsweg.
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